
Weitere Vorhaben
u  Ziel soll auch sein, die Körperschaftsteuer zu senken, insbe-

sondere für nicht entnommene Gewinne und im Bereich der 
Mindestkörperschaftsteuer. Die zuletzt geänderten Bestim-
mungen zur Einlagenrückzahlung sollen wieder auf den Stand 
vor der letzten Reform zurückgeführt werden.

u  Bagatellsteuern (z. B. Sektsteuer) sollen evaluiert werden.

u  Betriebsübergaben in der Familie: Der Freibetrag in der Grund-
erwerbsteuer soll erhöht werden.

u  Unter dem Schlagwort effi zienter Finanzverwaltung soll 
beispielsweise die Bundesabgabenordnung reformiert werden, 
der Datenaustausch auf Basis des Standard Audit File Tax 
optimiert werden und Außenprüfungen auf Antrag 
möglich werden.

u  Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft soll 
ein einfaches Modell für Leistungsentschädi-
gungen kommen und die Möglichkeit gege-
ben werden, die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft auf drei Veranlagungsjahre 
aufzuteilen – für Landwirte mit Buchfüh-
rung, EA-Rechnung oder Teilpauschalierung.

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die steuerlichen Änderungen, Teil 5.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Welche steuerlichen Änderungen sind im 
neuen Regierungsprogramm geplant? Teil 5

Steuern im Bild, Teil 150
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